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Öffentliche Bekanntmachung 
des endgültigen Wahlergebnisses 

und 
der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber  

für die Gemeindevertretung Altwarp  
der Ergänzungswahl am 26. Februar 2017 

 
1. Der Wahlausschuss des Amtes „Am Stettiner Haff“ hat in seiner öffentlichen Sitzung 

am 27. Februar 2017 das endgültige Wahlergebnis in der Gemeinde Altwarp ermittelt 
und folgende Feststellung getroffen: 

                                    1. Zahl der Wahlberechtigten                            437 
                                    2. Zahl der Wählerinnen und Wähler               262 
                                    3. Zahl der gültigen Stimmen                            780 
                                    4. Zahl der ungültigen Stimmen                             6 
 
2. Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen und die Zahl 

der Sitze, die den einzelnen Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber insgesamt 
zustehen, verteilen sich wie folgt: 

          1.   Einzelbewerberin Bocklage                  55 
          2.   Einzelbewerber Drews                             26 
          3.   Einzelbewerber Ewald                           93 
          4.   Einzelbewerber Häring                            28 
          5.   Einzelbewerber Herzfeld                    204 
          6.   Einzelbewerberin Jennricke                   57 
         7.   Einzelbewerber Lieckfeldt                       44   
          8.   Einzelbewerber Mosch                             44 
          9.   Einzelbewerber Rickmann                       31 
        10.   Einzelbewerber Schmidt                        127 
        11.   Einzelbewerber Schumm                         71 
 
3. Es sind folgende Bewerberinnen/Bewerber gewählt: 

Lfd. Nr.        Familienname, Vorname                          Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber 
1.                  Herzfeld, Jan                                             Einzelbewerber Herzfeld 
2.                  Schmidt, Maik                                           Einzelbewerber Schmidt 
3.                  Ewald, Manfred                                         Einzelbewerber Ewald 
4.                  Schumm, Cornel                                      Einzelbewerber Schumm 
5.                  Jennricke, Renate-Angelika                Einzelbewerberin Jennricke 

  
 
Gem. § 35 Landes- und Kommunalwahlgesetz können alle Wahlberechtigten des 
Wahlgebietes innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
Einspruch erheben. Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der 
Gründe bei der Wahlleitung zu erheben. Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 
 
Eggesin, den 28.02.2017 
 
 
Sens  
Wahlleiterin   


